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Calw.

Bekanntmachung , betreffend die
Veränderung eines Wasserwerks.

Der Müller Ludwig Breitling  in
Calw beabsichtigt seine zwei ersten , 3 Mahl¬
gänge treibenden Wasserräder zu entfernen
und an deren Stelle Ein solches von 1-U
Höhe und 5 ' 6 " Breite einzusetzen , auch den
gemeinschaftlichen Fallenstock der zu den bis¬
herigen 2 Rädern gehörigen zwei Zulaufs¬
fallen herauszunehmen und statt der seithe¬
rigen zwei Fallen — Eine solche an den al¬
ten Fallenstöcken , also mit einer Breite von
5 ' 6 " 8 ' " anzubringen.

Dieses Vorhaben wird hiermit mit der
Aufforderung öffentlich bekannt gemacht,
etwaige Einwendungen gegen dasselbe bin¬
nen 15 Tagen vom Tage der Ausgabe die¬
ses Blattes an , schriftlich beim Oberamt
vorzubringen , widrigenfalls Jeder es sich
selbst zuzuschreiben würde , wenn spätere
Einwendungen keine Beachtung fänden.

Während des Laufes dieser Frist wird
das Oberamt Denjenigen , welche Ein¬
wendungen amnslden , von den vorlie¬
genden Akten Ms Verlangen Einsicht ge¬
statten.

Den 3 . Juli 1869.
5k. Oberamt.

Thym.

C. a l w.

Aufforderung.
Die Fabrikbesitzer Schill L W a g n e r

in Calw beabsichtigen ihren seither mehr
in der Nähe der Jnselgasse gestandenen
S chweselkasten  hinter ihr neu errichtetes
Spinnereigebäude zu verlegen.

Dieses Vorhaben wird hiemit unter der
Aufforderung veröffentlicht , etwaige Einwen¬
dungen gegen dasselbe innerhalb 15 Tagen
beim Oberamt schriftlich einzureichen , widri¬
genfalls Jeder es sich selbst zuzuschreiben
hätte , wenn spätere Einwendungen keine Be¬
achtung fänden.

Während des Laufes dieser Frist , wird
das Oberamt Denjenigen , welche Emmen-
dungenAanmclden , auf Verlangen von den
vorliegenden Akten Einsicht gestatten.

Den 3 . Juli 1869.
K. Oberamt.

T h y m.

Hirsau , Altensiaig u . Renthin.
Aufforderung FiUirung des Kapital -,
Renten -, Dienst - und Bekufscinkornmeuö

auf den I . Juli 1869.
In Gemäßheit des Art . 7 des Gesetzes

vom 19 . Septbr . 1852 ( Reg .- Bl . S . 236)
wird behufs der Fatirung des der
Besteuerung unterliegenden Kapi¬
tal - , Renten - , Dienst - und Berufs-
Einkommens auf den 1 . Juli 1869 nachste¬
hende Aufforderung erlassen:

l . Dis in Art . 2 des Gesetzes vom 19.
September 1852 bezeichneten Steuerpflich¬
tigen oder deren gesetzliche Stellvertreter
— für die im Anstande sich aufhaltenden

den hiemit a uf geforh  er ) , nach Maß - !
gäbe des gedachten Gesetzes und der Instruk¬
tion zu Vollziehung desselben vom 10 . Juni
1853 ( Reg .-Bl . S . 171 ff.) an die nach § .

!12 der Instruktion zusammengesetzte Orts-
! steuerkommission spätestens bis zum 1 . Au-
! gust 1869 , oder wenn die Ortssteuerkom-
! Mission einen kürzeren Termin  anzu-
l beraumen für angemessen erachten sollte , in¬
nerst alb dieser Frist  eine Erklärung
' abzugeben:
! a ) ob sie sich am 1 . Juli 1869 im Be-
!sitze steuerbarer Kapitalien und Renten
! ( Ziffer II . 1 hienach ) befunden haben , und !
ftvie hoch sich nach dem Bestände von die - ^
sein Tage , welcher für die Entrichtung der!
Steuer auf das ganze Etatsjahr 1869,70!
entscheidet , der Jahreserkrag belauft ? !

b) wie hoch sich ihr D ienst - und Be - !
! rufs - Einko  m m e n sowohl in festen als!
!in veränderlichen Bezügen ( L >. hienach Ziff . !
ff !. 2) beläuft ? Das feste ständige Ein - !
ffommen ist nach dem Stande vom 1 . Juli!
^1869 , das veränderliche , wechselnde , .nach!
dem Ergebniß des Etatsjahres 1 . Juli!
1868/69 anzugeben ; !

e ) was sie sonst zur Erläuterung ihrer ^
Fassion beizusügen für nothwendig halten . !

II . Nach Art . 1 des Gesetzes unterliegt
der Besteuerung : j

1) das Einkommen ans Kapitalien!
und Renten  und zwar : !

a) der Ertrag aus verzinslichen , inft
In - oder Anslande (vergl , jedoch Gesetz!
Art . 3 , W i.) angelegten eigenthümlicherft
oder nutznießlichen Kapitalien ( verzinslichen'

Darlehen , Schuldbriefen , Staats - oder an¬
deren Obligationen , Lotteriennlehenslooseii ) ,
verzinslichen und unverzinslichen Zielsorde¬
rungen.

b) Renten , als : Leibgedinge , Leibren¬
ten , Z -. itrenten und vererbliche Renten je¬
der Art (mit Ausnahme der vom Grund¬
ertrag abgezogenen , nach tz. 22 Satz 1 des
Katastergesetzes vom 15 . Juli 1821 der
Gefällsteuer unterliegenden Grundgesälle
und der diesen gleich zu achtenden reichs-
schlnßmäßigen Renten ) , übrigens ohne Un¬
terschied , ob die Renten auf Grundeigenhnm
oder bestimmte Gefälle fturdirt sind oder
nicht , ob sie von der Staatskasse , von Kör¬
perschaften oder Privaten gereicht werden,
aus dem In - oder Anslande fließen ( vergl.
jedoch Gesetz Art . 3 . W i.) , sowie die Ent¬
schädigungen , welche an früher Berechtigte
für verlorenen Umgeldsbezug oder genossene
Umgeldsfreiheit , für aufgehobene Kammer¬
steuern oder aus sonstigen Titeln gereicht
werden , die von adeligen Gutsbesitzern an
Mitglieder ihrer Familien zu entrichtenden
Apanagen , Wittume , Alimente , ebenso Prä-
benden und Ordenspensioneu , ingleichen
Renten oder Dividenden aus ans Gewinn
berechneten Aktienunternehmungen , soweit
das betreffende Unternehmen nicht der
wn rttembergisch en Gewerbesteuer
unterliegt.

2) Das Dienst - und Beruf  sein¬
kommen  jeder Art , welches im Lande er¬
worben wird , insbe ' vnöere

a) aller im Staats - , Hof - , Kirchen -,
Schul -, Körperschafts -, Gemeinde - und Stis-
tungsdienst aktiv angestellten oder verwen¬
deten Personen , der Militürpersonen , der
ausübenden Aerzte , Rechtsanwälte , imma-
trikulirten Notare , Kommissionäre , Mäkler
(Sensale ) , Architekten , Feldmesser , Künst¬
ler , Literaten , der Herausgeber von Zeit¬
schriften , der gntsherrlichen Verwalter und
Diener , der Pfleger und Vermögensver¬
walter aller Art , der Verwalter , Geschäfts¬
führer und Diener von Privatvereiuen , der
bei öffentlichen Stellen , bei gewerblichen
Unternehmungen , sowie für Privatdienste
aller Art verwendeten männlichen und weib¬
lichen Gehilfen und Diener;

b ) die Quiescenzgehalte der Civil - und
Militär -Staatsdicner , sowie die Pensionen
oder Ruhegehalts , die Jnvaliden -Medaii-
len - Gnadengehaltc und Unterstützungen,
welche einer der zu Lit . « . aufgeführlm
Personen nach dem Austritt aus dem atri-
ven Dienstverhältnisse in Beziehung ans
ihre frühere Dienstleistung oder aus glei¬
chem Grunde deren Witrwen und Waisen



von dem Staate , aus einer anderen öffent¬
lichen Kasse oder von einem Privaten ge¬
reicht werden , überhaupt Alle, welche aus
persönlichen Leistungen einen der Gewerbe¬
steuer nicht unterworfenen Erwerb ziehen.
Unständige Gratialien und Geschenke gehö¬
ren nicht hieher . Wenn Zinse oder Ren¬
ten als Theile eines Dienst , oder ähnlichen
Einkommens bezogen werden , so unterliegen
sie der Besteuerung als Dienst - und Be - !
rusöeinkommen unter Ziff . 2.

>11. Die nach Ziff . 1 oben abzugebenden
Erklärungen (Fassionen)

1) über das Kapital - und Renten-
Einkommen  können entweder mündlich
in das von der Ortssteuerkommission zu
führende Aufnahmeprotokoll oder schristlich
nach den in ff. 17 Ziff . 1 der oben er¬
wähnten Instruktion gegebenen näheren
Bestimmungen abgegeben werden.

Dagegen sind
2) die Fassionen über das Dienst-

und Berufseinkommen  in der Regel»
schriftlich  nach dem vorgcschnebenan
Formular zu übergeben ; sie können aber in
den in § . 17 Ziff . 2 der gedachten Instruk¬
tion bestimmten Fällen auch mündlich  in
das Aufnahmeprotokoll abgegeben werden.

IV . Vo n der Fa ff iousp s lichjt be¬
freit  sind bezüglich de s oben Ziff . II . 1.
bezeichneten Kapital - undjRenteneinkommens
die im Gesetz Art . 3 4.. a. d. A. genann¬
ten Anstalten : die im Gesetz Art . 3 4 .̂ e.
erwähnte allgemeine Sparkasse in Stutt¬
gart , und diejenigen , welche in diese Spar¬
kasse Ersparnißeinlagen gemacht haben , hin¬
sichtlich der denselben aus diesen Einlagen
zufließenden Zinse , ferner die in Art . 3
4 . k. genannte Kasse -des Wohlthätigkeits-
Vereins , sowie bezüglich der Dienst - und
Berufs -Einkommenssteuer diejenigen Perso¬
nen , welche nach dem Einkommenssteuerge¬
setz Art . 3 8 . a. und nach dem Gesetz vom
20 . August 1861 (Reg .-Bl . S . 186 ) Art.
3 , sodann nach dem Einkommenssteuergesetz
Art . 3 8 . b . von dieser Steuer frei blei¬
ben . Uebrigeus muß auf etwaiges Anfor¬
dern der Ortssteuerkommission gleichwohl
die in § . 14 , Abs. 2 der mehrerwähnten
Instruktion vorgeschriebene Anzeige abgege¬
ben werden.

V. Wenn weitere ( s. Ziff . IV . oben)
im Gesetz Art . 3 4.. e. 1. genannte Anstal¬
ten , oder wenn Institute der im Gesetz
Art . 3 -1. o. <l. Ic. bezeichneten Art Steuer¬
befreiung ansprechen , dergleichen wenn auf
Grund der Bestimmungen im Gesetz Art . 3
v. k . i. ein solcher Anspruch erhoben wer¬

den will , so sind diese mit vollständigen
Nachweisen zu begründenden Ansprüche durch
die Ortssteuerkommission beim Kameralamt
anzubringen . Die den Mitgliedern des
Kap italistenvereins  in Stuttgart frü¬
her eingeräumte , seit 1. Juli 1859 aber
aufgehobene Steuerfreiheit für ihre Einla¬
gen in diesen Verein bleibt , laut der vom
K. Steuerkollegium auf Grund des Art . 1
des Gesetzes vom 20 . August 1861 ( Reg .-
Bl . S . 185 ) unterm 1. Juli 1864 ( Amts¬
blatt S . 85 ) getroffenen Verfügung aus¬
gehoben ; die Mitglieder dieses Vereins wer¬
den daher aufgefordert , die Zinse aus die¬

sen Einlagen gleich ihren übrigen Kapital¬
zinsen zu fatiren . Ebenso haben die Mit¬
glieder der Allgemeinen Rentenan¬
stalt  in Stuttgart die Renten , welche sie
von dieser Anstalt beziehen, zu fatiren und
zu versteuern , da die Rentenanstalt seit 1.
Juli 1860 nur die nach Abzug der auszu¬
bezahlenden Renten ihr verbleibenden Aktiv¬
zinse versteuert , welches Verhältniß laut der
vom K. Steuerkollegium unterm 9. August
1864 (Amtsblatt S . 99 ) auf Grund des
Art . 1 des Gesetzes vom 20 . August 1861
getroffenen Verfügung fortbefteheu bleibt.
Deßgleichen haben die Einleger in die mit
der Allgemeinen Rentenanstalt verbundene
Spar - und Depositenkasse  als Gläu¬

biger der Rentenanstalt die hieraus zu be¬
ziehenden Zinse gleich ihren : sonstigen Ka¬
pital - und Renten -Einkommen , und ebenso
haben die Mitglieder der an die Allgemeine
Rentenanstalt übergegangenen sogenannten
Rottenburger Wittwenkasse  ihre
dießfälligen Bezüge nach Art . 1 ll . d. des
Einkonimenssteuergesetzes zu versteuern.

VI. Wer die Fatirung seines Einkom¬
mens gänzlich unterläßt oder solches theil-
weise verschweigt , wird nach Art . 11 des
Gesetzes und § . 16  der Instruktion mit
Strafe belegt-

Hirsau , 1. Juli 1869.
Die Kameralämter

Hirsa u, Altenstaig und Reuthin.

B t' tciiuitmachulig in Betreff der bevorstehenden Gerichtsferien.
Die gesetzlichen sechswöchentlichen Gerichtsferien des Obertribunals , der Kreisge¬

richtshöfe und der Bezirksgerichte beginnen mit dem 15 . Juli und gehen mit dem

25 . August zu Ende . Während der Ferien haben nur dringende  Angelegenheiten

Anspruch aus Besorgung durch die Gerichte . Es wird daher Jedermann erinnert , wäh¬

rend dieses Zeitraums sich der Anträge und Gesuche in nicht dringenden  Angele¬

genheiten zu enthalten , außer soweit solche auch in Sachen dieser Art zur Wahrung

einer derjenigen Fristen erfordert werden , deren Laus durch die Ferien ausnahmsweise

nicht gehemmt wird ( Art . 4 des Gesetzes vom 30 . Mai 1858 , betreffend die Einfüh¬

rung von Gerichtsferien (Reg .-Bl . Seite 82 ) . Für dringende (Ferien -) Sachen gelten

kraft des Gesetzes : 1 ) Schwurgerichtssachen , andere Strafsachen , wofern sie Ver¬

haftete oder öffentliche Diener betreffen , Voruntersuchungen ohne Unterschied , die Ver¬

kündung und Vollstreckung von Urtheileu der Strafgerichte , die Beschlußnahme über

Anträge auf Unterdrückung in Beschlag genommener Druckschriften ; 2) Unterpfands¬

sachen, Erkenntnisse über Verträge ; Executionssachen ; Gesuche um provisorische Verfü¬

gungen und um Beweisaufnahme zum ewigen Gedächtniß ; Arrestsachen , insbesondere die

Verfügung der Zahlungssperre beim Abhandenkommen von Schuldscheinen und Zins¬

abschnitten ; Wechselsachen ; Gantsachen , insoweit es sich um Anordnung und Vornahme

von Vermögensuntersuchungen , um Erkennung des Gants , um Sicherung , Verwaltung

und Veräußerung der Aktivmasse handelt ; 3) Obsignationen , soweit solche überhaupt

den Gerichten obliegen ; Aufnahme und Eröffnung letztwilliger Verordnungen . Die

Gerichte sind gesetzlich verpflichtet , auch sonstige  Geschäfte , sobald sie einer besondern

Beschleunigung  bedürfen , sowohl von Amtswegen als auf den Antrag einer Par-

thie , für „Feriensachen " zu erklären . Ein dahin zielender Antrag einer Parthie muß

aber , um Beachtung zu finden , gehörig begründet  und , wenn er schriftlich ein¬

gereicht wird , als „Ferien - Sache " bezeichnet  sein.
Calw , den 3. Juli 1869.

K. Oberamtsgericht . Hartmeyer.

Calw.

Die Rekriltirungsliste für bas
Jahr 1869  betreffend.

Nachdem unk der Entwerfung der Re-
krutirungsliste für das Jahr 1869 begonnen
ist, werden die Militärpflichtigen , d.
h. alle i m K alenderj ahr  1848 gebore¬
nen Jünglinge  darauf aufmerksam ge¬
macht, daß sieselbst,sowieihreEltern
und Vormünd er  dafür zu sorgen haben,
daß sie in die Rekrutirungsliste ausgenom¬
men rüerden . Hiebei ist nicht das Bür¬
ger-  oder H eim a th - Re  ch t maßgebend,
sondern der inländische Wjohnsitz  der El¬
tern , d. h . die Rekrutirungspflichtigen sind
in die Rekrutirungslisten derjenigen Gemeinde
aufzunehmen , in welcher die Eltern ihren
Wohnsitz  haben.

Diejenigen , welche Ansprüche auf
Befreiung wegen Berufs oder auf
Zurückstellung wegen Fa mili en Ver¬
hältnissen erheben wollen,  werden
ausgefordert , diese innerhalb 8 Tagen anzu-

!melden , damit rechtzeitig die Beibringung

der vorgeschriebenen Zeugnisse eingeleitet
werden kann.

Wenn für solche Pflichtige , die
früher zurückgestellt wurden , wie¬
derholt Anspruch auf Zurückstel¬
lung wegen Familienverhältnis¬
sen erhoben werden will , so ist
erforderlich , daß der Anspruch aus¬
drücklichwiederholtgeltend gemacht
wird.

Am 3. Juli 1869.
Stadtschultheißenamt.

Schuldt.
Calw.

Aufforderung zur Anmeldung der
Hunde.

Unter Beziehung auf die Bekanntma-

^chung des K. Oberamts (Wochenblatt vom
26 . d. Mts .) werden die Besitzer und Jnha-

! ber von Hunden ausgefordert , ihre Hunde
!nach dem Besitzstände vom 1. Juli d. I .,
j am Donnerstag,  den 8. Juli d. I .,
i Vormittags von 8— 12 Uhr,

der Aufnahme -Commission aus dem Rath-
>Hause anzuzeigen.
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Das Unterlassen der Anzeige
eines zuversteuernden Hundes in¬
nerhalb de r versiatteten lotäg igen
Frist vom 1.- 15.  Juli wird mit dem
4fachenBetrag derAbgabeb estraft,
und es machen sich dieser Strafe
alle diejenigen Hundebesitzer schul¬
dig , welche erstmals eine Anzeige
zu machen haben , solche aber bis
l ängstens 15. Juli  unterl assen , eben¬
so alle diejenigen in den Aufnah-
meprotokollen des Vorjahrs ein¬
getragenen Hundebesitzer , welche
innerhalb dieserFrist , obwohl sie
am I . Juli im Besitze eines Hun-
des waren , dieihnen zugesandten
Anz eigezet tel nicht abgegeb en noch
sonstige Anzeige gemacht haben.

Den 29. Juni 1869.
Stadtschultheißenamt.

S chu l dt.
Calw.

Hans -Verkauf.
Gemeinderäthlichem Beschluß zu

Folge wird die Hälfte  andern drei-
_ stockigen Wohnhaus Nr. 188 im

Haaggäßle, der ledigen Louise  Beißer
von hier gehörig, angeschlagen zu 400 sl.,
im Exekutionsweg verkauft.

Tie erste Versteigerung findet am
Montag , den 19. Juli 1869,

Vormittags 11 Uhr,
aus dem Rathhaus statt.

Rathsschreiberei.
Hafsner.

Jgelsloch.
Liegenschafts-Verkauf.

Jakob  Rentschler von Jgelsloch und
seine Kinder verkaufen der Erbtheilung we¬
gen unter waisengerichtlicher Leitung am

Donnerstag , den 8. Juli d. I .,
Nachmittags1 Uhr,

das besitzende Bauerngut, bestehend in:
17,9 Rthn. einem zweistockigten

Wohnhaus mit Schindeldach
und 2,4 Rthn. angebautem

Schweinstall. Br.-V.-A. 1500 fl.
20,0 Rthn. einer Scheuer mit Wagen¬

hütte und Schindeldach. Br.V.A. 800fl.
4,3 Rthn. eine Streuhütte mit gewölbtem

Keller. Br .V.A. 50 fl.
1/3  Mrgn . 10,7 Rthn. Hofraum,
fl« Mrgn. 9,8Rthn. Gras-u. Baumgarten,
1,9 Rth. Backofen, zumHauS in 0«gehörig,
s/sMrgn.33,5Rthn. Gras-u. Baumgarten,
Ve Mrg. 17,1 Rthn. Gras-u. Baumgarten,
i/z Mrg. 44,4 Rth. Gras - u. Baumgarten,
7,5 Rthn. Gemüsegarten,
22 Mrgn. 12,7 Rthn. Baufeld,
29,0 Rthn. Laubholzgebüsch,
i/z Mrgn. 31,5 Rthn. unständiger Weg,
42/z Mgn . 32 Rthn. Wiesen,
dem 9. Theil an 3°/g Mrgn. 17,4 Rthn.

Wiesen,
6«/z Mrgn. 45,5 Rthn. und
8chz Mrgn. 25 Rthn. abgeholzte Nadel¬

waldungen,
wozu Kaufsliebhaber aus das Rathhaus
eingeladen werden.

Den 2. Juli 1869.
Waisengericht.

Söhwarzwaldbahn.
Eisenbahnbauamt Ablhg. II. Weil die Stadt

Fnhrakkord.
Die Beifuhr von circa 1600 Cubikfuß Bausteinen, von den: Staats¬

wald Ottenbronnerberg an den Spitalweiher bei Weil der Stadt , soll
im Submissionswege vergeben werden.

Liebhaber für diese Arbeit werden eingeladen, die Akkördsbedingun-
gen hiesür auf dem Bureau der Unterzeichneten Stelle einzusehen
und daselbst ihre Offerte spätestens bis

Freitag,  den 9. Juli , Vormittags 11 Uhr,
abzugeben, um welche Zeit die Eröffnung stattfinden wird.

Den 3. Juli 1869. K. Eisenbahnbauamt II.
Daser.

WM:

Dcckenpfronn.
Eichenschiilholz Verkauf.

Am Donners-
Ä i tag und Freitag,

HKMMMWIZ den 8. undS.d.M.,
von Morgens8 Uhr§ ,

an,
werden in hiesigem

" Gemeindewald
circa 2000 Stück eichene Stangen ver¬

schiedener Länge und Dicke, wor-
ruuter viele, die sich zu Bauholz
eignen,

verkauft.
Den 1. Juli 1869.

Schultheiß Lu z.
Neuweiler, OA. Calw.Bau-Akkord.

Die Gemeinde beabsichtigt die Einrich¬
tung eines Rathhauses in dem bisherigen
Landjägerhause dahier, und will dasselbe im
Submissionswege verakkordiren.

Die einzelnen Arbeiten sind nach dem
Ueberschlag wie folgt berechnet:

s) Maurer- und Stein¬
hauerarbeit 191 fl. 55 kr.

b) Zimmerarbeit 89 fl. 50 kr.
c) Gypser- und An¬

stricharbeit 159 fl. 20 kr.
ck) Schreinerarbeit 224 fl. 58 kr.
s) Glaserarbeit 60 fl. — kr.
kj Schlosserarbeit 89 fl. — kr.

Guß-Eisen 86 fl. 40 kr.
Ich Insgemein 72 fl. — kr.

zus. 973 fl. 43 kr.
Riß und Ueberschlag, sowie die Akkords¬

bedingungen sind vom 7. d. Mts. an bei
dem Schultheißenamt Neuweiler zur Ein¬
sicht aufgelegt.

Liebhaber zu Akkordirnng dieser Arbei¬
ten haben ihre Angebote, welche den Ab¬
streich an den Voranschlagspreisen in Pro¬
zenten ausgedrückt enthalten müssen, schrift¬
lich, versiegelt und mit der Aufschrift:

„Angebot zu Einrichtung des Rathhauses"
spätestens bis

Freitag,  den 9. d. M.,
Vormittags 10 Uhr,

!beim Schultheißenamt eiuzureichen, woselbst
^eine halbe Srunde später die eingelausenen
Offerte eröffnet werden.

Calw, 4. Juli 1869.
Aus Auftrag:

Stadtlaumeister Werner.

Uuterreichenbach.
Verkauf eines Schmied-Ambos.

Freitag,  den 9. d. Mts.,
Bormittags 9 Uhr,

wird auf hiesigem Rathhaus ein noch ziem¬
lich neuer Schmied-Ambos im Gewicht vou
215 Pfund im Executionswege verkauft,
wozu Liebhaber hiermit eingeladen werden.

Ten 3. Juli 1869.
Schultheißenamt.

Krivat -Anzeigen.

in Zwerenberg am Sonntag,  den
18. Juli , um 11/2  Uhr.

Montag , den 12. und Dienstag,  den
13. Juli , ist

frischer weißer Kalk,
sowie alltäglich

schwarzer Kalk
zu haben auf der Ziegelei von

E. Horlacher.

Ein ordentliches Mädchen,
das in den Haushaltungsgeschäften erfahren
ist, auch Liebe zu Kiudern hat,  findet bei
gutem Lohn bis Jakobi eine Stelle; wo?
ist bei der Exped. d. Bl. zu erfragen.

Zum Weißnäheu und Kleidermachen
empfiehlt sich unter Zusicherung billiger
Arbeit Frau Walther,

wohnh. bei Bierbr. Gutruff.

Mädchen-Gesuch.
Ein Mädchen, welches Liebe zu Kindern

hat, findet sogleich oder bis Jakobi eine
Stelle mit gutem Lohn bei

Tuchscheerer Müller.

Iwei tüchtige Gesellen
finden dauernde Beschäftigung bei

Niedhammer,  Schreiner.

Roltwägen,
wovon 3 noch gar nicht und die andern

!wenig benützt, und sonstige Eisenbahnbauge-
:räthschafteu, können nahe bei der hiesigen
Bahnlinie unter günstigen Bedingungen er¬
worben merden. Nähere Auskunft ertheilt
die Exped. d. Bl.
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Für die

Szegedmer Gxport .Dampfmühle,
welche bei  ausgezeichneter Qualität in der Regel  die billigsten Preise
unter den ungarischen Mühlen stellt , nimmt A ufträge entgegen C. W . Heiler.

GeschiMsMMge û EmpseMng
Zur Bequemlichkeit unserer verehrten zahlreichen Kundschaft haben wir uns ' ent¬

schlossen , ein Zweig -Geschäft ans hiesigem Platze unter unten stehender Firma zu er¬
richten . Billige und reelle Bedienung wird stets unser Bestreben sein.

Ein noch gut erhaltenes
' Klavier
wird wegen Wegzugs um billigen Preis
verkauft ; von wem?  ist bei der Exped . d.
Bl . zu erfragen.35!) fl. Pflcggeld
liegen gegen gesetzliche Sicherheit zu ochh
zum Ausleihen parat bei

Louis Dingler.
Dis Vrodprcise der Bäcker sind gleich

ichtpceisss.

Calw , den 1. Juli 1869.
tiiuÜZvml Mosbach und Hrilbri nn.

Rothschild und Söhne
im Hause des Hrn . Oberamtsthierazt ctohrer.

Gewicht der
verschiedenen Getrrideg-rttungcn nach dem

Schrannenergcbirih vont 9. Juli 1869.
iGewichtpr. Sri^ Preis per Limri.
jhöch-!mitt - !Ihoch - ' mitt - nie-

stes l̂crcsstcr , lerer ücrstcr.
tung.

her betriebene Wirthschast zur Kanne  in Pacht genommen habe,
empfehle ich mich einem verehrlichen Publikum unter Zusicherung reel¬
ler und guter Bedienung , in kalten und warmen Speisen,
gutem Bier und guten Weinen rc, rc. auf ' s Beste.

Nachdem ich mit Anfang dieses Monats die von Hrn . D . Zeile  seit -- -iSn K̂ernen!
(Pid . iPfd . !Pfd . »fl.! kr. fl. j kr. fl. ! kr.

Weil die Stadt , 1 . Juli 1869.

Aufforderung.
Derjenige , welcher letzten Dienstag früh

4 Uhr auf der Stammheimer Ebene ein
Schurzfell mit einem Schloß, aus welchem
„1 . v " . eingravirt ist, aufhob und den Fund
bis jetzt noch nicht anzeigte , wird hiemit
aufgefordert , dasselbe im Gasthaus zur Lin¬
de in Calw gegen Finderlohn alsbald ab¬
zugeben , widrigenfalls er Unannehmlichkeiten
zu gewärtigen hätte.

4 Schlafgänger
werden angenommen bei

Tuchmacher Wochele
im Zwinger.

Hochachtungsvollst
Andreas Wladicka.

ISri »Haber ?
ISriMerste !
ISri -Roggen!
ISriMohncis
ISri .sLinsen
ISri .lCrbscn
ISri .zWicken
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Calw.  Frrreht - Preise am 3 . Juli 1869.

Getreide-

Gattun¬

gen.

Waizcn
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Vo - ! Neue
riger ! Zu-
Rcst s fuhr

Ctr j Ctr

Heu¬
tiger
Ver¬

D kauf
Ctr
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Rest
gebt . >
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Preis

Mittel-
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Ctr Iflj kr I fl > kr
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Srnnin e

fl l kr
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Bvvblnxa nach dem früheren Regulativ : 4 Pfd Kernenbrod 18 kr., dro. schwarzes 16 kr

1 Krerrzerweck soll wägen 3 ŝt Lotst. ' SLadtschrrltheißeuanrt.

Taok -srrenioLerten . ! allein Hader , der ob diesem , obwohl allgeniein als nützlich und zweck-
— Zum Schultheisten in Würzbach wurde ernannt : Jbh . Mich . Psrom- »läßig anerkannten „ Turnhallebau " anszubrechen drohte , vorgebengt

mer , Bauer daselbst . (StR .) ! wird , und wir können nur noch den Wunsch beifügen , baldigst die
Calw,  5 . Juli . In der am letzten -L-amstag zur Benutzung ! Akkordarbeiten für die Stätte , da unsere Jugend ihrem Körper die

und Beschlußfassung wegen des Turnhalle -Bans stattgehabtm außer - !entsprechende Ausbildung verschaffen soll , ausgeschrieben zu sehen,
ordentlichen Generalversammlung des Turnvereins wurde zunächst , — Tagesordnung für die Sitzungen des K . KreisstrasgerichtS dahier

streich . Am vergangenen Sonntag hielt Marschall Bazainc im
Cbalons , das T : gs  darauf auigelöst wurde , eine Abschicdsrcdc

dag oow Cullmmurerinm ein : Zeigen ; für den Bau von Turn - !ledigen Bauern von Gültlingen , QA . Nagold , wegen Körperverletzung.
Hallen werde eingebracht werden . Angesichts der vorgerückten Iah - !3 ) Nahm . 3 Uhr:  die Änrl . gegen I . Kienzle,  Maurer von
reSzcit und des dringenden Bedürfnisses , für kommenden Winter eine , Wachendorf , OA . Horb , wegen Diebstahls . 4 ) Die Ankl . gegen
Turn -Lokalität
Be
der

sen ein >tininng , deschtosien, der Sladtgemeindc (außer dem bereits depo- >stahl
nieten Beitrag deS Turnvereins von 2000 fl .) noch den von ihr er - ! Frau
hofften mindesten Staatsdeitrag von 2000 fl . zur Lerfügung zu stet- - Wst'
len unter der Bedingung , daß der
werde und der s Z . der Stadtgeweind
jenem Betrag dem Turnverein wie
des Nisieo für die Stadt wegsällt , ihr aber and '.rerseits ihre B e r-
pflickln  n g, ein Turnlotat für die Real - und Lateinschulen zu be¬
schaffen , möglichst tcichk geinacht ist, so ist wohl nimmer daran zu
zweifeln , daß nunmehr alle Bedenken fallen , und auch Diejenigen,
welche ja „ keine Gegner des wnrnhalleüans " sind und denselben nur
aus obigen Rücksichten verschoben wissen wollten , das Anerbieten des
Turnvereins ebenso freudig begrüßen wie wir selbst , indem dadurch

die beritten sind, die reglcmeutömaßigc Anzahl Pferde haben sollen ; das: Jeder
sich für jeden Augenblick bereit halten möge ; daß mandicscsAnordnungen nicht
als Anzeichen eines demnächsten Krieges auslegcn dürfe , da dieser marschberei¬
te Aust nd für die Zukunft und für alle Zcft der normale Anstand der sran-

ans den seit einiger Zeit erthcilten Befehlen , um die Armee in die vage zu
versetzen, falls cS nothwcndig werden sollte , marschircu :u können , keinerlei Ber-
muthungen und Schlußfolgerungen zu ziehen seien . ( Was soll diese Rede ?)

Redigirt , gedruckt und verlegt von A. Selschläger.
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